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 Veröffentlicht am 04.05.1951

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §138 Abs1

Rechtssatz

Wenn der Steuerp8ichtige wegen kriegsbedingten Unterbleibens notwendiger Instandsetzungsarbeiten erhöhte

Absetzungen für Abnutzung geltend macht, hat er die Behauptung der erhöhten Abnutzung durch bestimmte

Tatsachen zu belegen.
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